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1 Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen 

Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- oder Gewerbesteuer zu 

Steuernachforderungen oder Steuererstattungen, sind diese per Gesetz zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 

15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Für nachzuzahlende oder zu 

erstattende Steuer betragen die Zinsen für jeden vollen Monat 0,5 %, im Jahr also 6 %. 

Die Verzinsung ist unabhängig von einem Verschulden des Finanzamts oder des Steuerpflichtigen. Zweck 

der Regelungen ist es, einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass die Steuern bei den einzelnen 

Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden. Mithilfe der sog. 

Vollverzinsung sollen Liquiditätsvorteile, die dem Steuerpflichtigen oder dem Fiskus aus dem verspäteten 

Erlass eines Steuerbescheides objektiv oder typischerweise entstanden sind, ausgeglichen werden. Allein 

bei der steuerlichen Betriebsprüfung vereinnahmte der Fiskus im Bereich der Zinsen in den letzten Jahren 

mehr als 2 Mrd. €. 

Nunmehr zweifelt der Bundesfinanzhof (BFH) an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen für 

Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015. Mit Beschluss vom 25.4.2018 gewährte er daher in einem 

summarischen Verfahren Aussetzung der Vollziehung. Nach seiner Auffassung bestehen im Hinblick auf die 

Zinshöhe für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der 

Verfassungsmäßigkeit. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz überschreitet den angemessenen Rahmen der 

wirtschaftlichen Realität erheblich, da sich zwischenzeitlich ein niedriges Marktzinsniveau strukturell und 

nachhaltig verfestigt hat. 

Eine sachliche Rechtfertigung für die gesetzliche Zinshöhe besteht bei der gebotenen summarischen 

Prüfung nicht. Aufgrund der auf moderner Datenverarbeitungstechnik gestützten Automation in der 

Steuerverwaltung könnten Erwägungen wie Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung einer Anpassung 

der seit dem Jahr 1961 unveränderten Zinshöhe an den jeweiligen Marktzinssatz oder an den Basiszinssatz 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht mehr entgegenstehen. Die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe 

wirkt in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die 

Steuerfestsetzung. 

Eine Schelte geht auch an den Gesetzgeber. Dieser ist im Übrigen von Verfassung wegen gehalten zu 

überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung des in der Abgabenordnung (AO) geregelten Zinssatzes 

auch bei dauerhafter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus aufrechtzuerhalten ist oder die Zinshöhe 

angepasst werden muss. Das hätte er zwar selbst auch erkannt, aber gleichwohl bis heute nichts getan, 

obwohl er vergleichbare Zinsregelungen in der AO und im Handelsgesetzbuch dahin gehend geändert hat. 

2 Rückabwicklung von Bauträgerfällen mit Erstattungszinsen 

In seiner Entscheidung vom 7.12.2017 stellt das Finanzgericht Baden-Württemberg fest, dass das 

Finanzamt bei der Rückabwicklung von Bauträgerfällen Erstattungszinsen zugunsten des Steuerpflichtigen 

festsetzen muss. Erfolgte aufgrund der früheren Verwaltungsauffassung (zu Unrecht) eine Erhebung von 

Umsatzsteuer auf die Eingangsleistung des Bauträgers, sind darauf Erstattungszinsen zu zahlen. 

Eine (Voll-)Verzinsung ist grundsätzlich zugunsten wie auch zuungunsten des Steuerpflichtigen 

vorzunehmen. Ist der Unterschiedsbetrag negativ, übersteigt also die bisher festgesetzte die neu 

festgesetzte Steuer, sind zugunsten des Steuerpflichtigen Erstattungszinsen festzusetzen. Ein 

Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen ist bis zur Höhe des zu erstattenden Betrags zu 

verzinsen.  

Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist. Die 

Vorschrift gilt für Erstattungszinsen auch dann, wenn vor Ablauf der 15-monatigen Karenzzeit gezahlt 
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worden ist. Wird die Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit gezahlt, beginnt der Zinslauf mit dem Tag der 

Zahlung. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wegen grundsätzlicher Bedeutung 

zugelassen. Sollte der BFH der Entscheidung des FG folgen, werden Bauträger in ähnlicher Lage mit 

erheblichen Erstattungszinsen rechnen können. 

3 Ferienjobs und Saisonarbeiter als „kurzfristige“ Minijobs  

„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbesondere auch bei Ferienjobbern und deren 

Arbeitgebern. Die Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen 

(Höhe der Steuer abhängig von der Steuerklasse der Aushilfe). Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber die 

Lohnsteuer pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer erheben, 

wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.  

Sozialversicherungsrechtlich sind sie nicht – wie die regulären Minijobs – auf 450 € im Monat begrenzt; 

auf den Verdienst kommt es bei einem kurzfristigen Minijob nicht an. Sie sind in der Kranken-, Pflege-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitragsfrei.  

Dafür gelten für diese Minijobber bestimmte Regeln: Ein kurzfristiger Minijob ist (bis einschließlich 

31.12.2018) von vornherein auf maximal 3 Monate begrenzt, wenn der Minijobber an mindestens 5 Tagen 

pro Woche arbeitet, oder 70 Arbeitstage, wenn er regelmäßig weniger als an 5 Tagen wöchentlich 

beschäftigt ist.  

Verdient ein kurzfristig angestellter Minijobber monatlich über 450 €, muss der Arbeitgeber jedoch prüfen, 

ob der Minijobber eventuell berufsmäßig arbeitet. Berufsmäßig wird die Beschäftigung dann ausgeübt, 

wenn sie für die Aushilfe entscheidend zum Lebensunterhalt beiträgt und nicht von untergeordneter 

wirtschaftlicher Bedeutung ist.  

Eine berufsmäßige Beschäftigung ist vom Arbeitgeber dann nicht zu prüfen, wenn der Verdienst der 

Aushilfe 450 € monatlich nicht überschreitet. Für diese Verdienstgrenze galt bisher, dass für befristete 

Beschäftigungen bis zu einem Monat ein anteiliger Wert von 450 € zu ermitteln war. Wurde 

beispielsweise ein Arbeitnehmer lediglich für 10 Tage innerhalb eines Monats beschäftigt, ergab sich 

daraus eine anteilige Verdienstgrenze von (450 € / 30 Tage x 10 Beschäftigungstage=) 150 €.  

Bitte beachten! Das BSG hat jetzt in seiner Entscheidung vom 5.12.2017 dazu festgelegt, dass unabhängig 

von der Dauer des Arbeitseinsatzes der Aushilfe immer die monatliche Verdienstgrenze von 450 € gilt. Eine 

Umrechnung für Beschäftigungszeiträume von weniger als einem Monat ist nicht vorzunehmen. Demnach 

kann ein Arbeitgeber seiner Aushilfe auch für wenige Tage bis zu 450 € zahlen und einen 

sozialversicherungsfreien kurzfristigen Minijob melden.  

4 Steuerermäßigung für Dienst- und Handwerkerleistungen außerhalb des 

Hauses 

Nimmt ein Steuerpflichtiger sog. haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch, kann er diese steuerlich 

geltend machen. Dabei ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf Antrag um 20 %, höchstens 

4.000 € im Jahr. Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 

Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. In diesem Fall reduziert sich die Steuer um 20 % der 

Aufwendungen, höchstens jedoch um 1.200 € im Jahr. Die Ermäßigung gilt hier nur für Arbeitskosten. 

Eine Voraussetzung ist, dass die Aufwendungen in einem in der Europäischen Union oder dem 

Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Dabei ist der 

Begriff „im Haushalt” nach Auffassung des Finanzgerichts (FG) Berlin-Brandenburg in seiner Entscheidung 
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vom 27.7.2017 räumlich-funktional auszulegen. Deshalb werden die Grenzen des Haushalts nicht 

ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Vielmehr kann auch die Inanspruchnahme von 

Handwerkerleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem Grund erbracht werden, 

begünstigt sein. Es muss sich dabei allerdings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichen 

Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. Entsprechende Dienst- und 

Handwerkerleistungen sind folglich nicht nur anteilig, soweit sie auf Privatgelände entfallen, sondern in 

vollem Umfang begünstigt.  

Im entschiedenen Fall hat das FG die Aufwendungen für die Straßenreinigung als haushaltsnahe 

Dienstleitungen und für die Reparatur eines Hoftores als Handwerkerleistungen zugelassen. Das Hoftor 

wurde ausgebaut, in der Werkstatt des Tischlers repariert und sodann wieder eingebaut. Nach der 

bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, der sich das FG hier anschloss, ist es ausreichend, 

wenn der Leistungserfolg in der Wohnung des Steuerpflichtigen eintritt. 

Anmerkung: Zu der Entscheidung wurde Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt, die dort unter 

dem Aktenzeichen VI R 4/18 anhängig ist. Betroffene Steuerpflichtige können gegen abschlägige 

Bescheide Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens bis zu einer endgültigen Entscheidung durch 

den BFH beantragen. 

5 Rechtsanwaltskammer zum Ausschluss des Werbungskostenabzugs für 

Berufsausbildungskosten 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das 

zugleich eine Erstausbildung vermittelt, sind keine Werbungskosten, wenn diese Berufsausbildung oder 

dieses Erststudium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. Sie sind bis zu 6.000 € jährlich 

als Sonderausgaben abzugsfähig.  

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) sind Aufwendungen für die Ausbildung zu einem Beruf 

jedoch als notwendige Voraussetzung für eine nachfolgende Berufstätigkeit beruflich veranlasst und 

demgemäß auch als Werbungskosten einkommensteuerrechtlich zu berücksichtigen, denn sie dient der 

zukünftigen Erzielung einkommensteuerpflichtiger Einkünfte. Der Sonderausgabenabzug bleibt bei 

Auszubildenden und Studenten nach seiner Grundkonzeption wirkungslos, weil gerade sie typischerweise 

in den Zeiträumen, in denen ihnen Berufsausbildungskosten entstehen, noch keine eigenen Einkünfte 

erzielen. Der Sonderausgabenabzug geht daher ins Leere; er berechtigt im Gegensatz zum 

Werbungskostenabzug auch nicht zu Verlustfeststellungen. 

Der BFH hat dem Bundesverfassungsgericht deshalb die Frage vorgelegt, ob es mit dem Grundgesetz 

vereinbar ist, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für ein 

Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungskosten sind, wenn diese 

Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. 

Auf Anfrage des BVerfG hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) im April 2018 zu der Frage Stellung 

genommen, ob die Regelung im Einkommensteuergesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist, soweit nach 

dieser Vorschrift Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung bzw. ein erstmaliges Studium nicht 

als Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Nach Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer verdient 

die Einschätzung des BFH Zustimmung.   

Bitte beachten! Betroffene Steuerpflichtige sollten auf jeden Fall die Kosten ihrer Erstausbildung bzw. ihres 

Erststudiums auch dann steuerlich geltend machen, wenn sie vor Beginn der Ausbildung oder des 

Studiums keine Erstausbildung absolviert haben. Die Kosten der Ausbildung oder des Studiums kann durch 

die Abgabe einer Einkommensteuererklärung bzw. durch einen Antrag auf Feststellung des verbleibenden 

Verlustvortrags geltend gemacht werden. Die Berücksichtigung der Ausbildungskosten als 
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Werbungskosten können – noch nicht bestandskräftig Veranlagte – noch bis zum 31.12.2018 für die Jahre 

ab 2014 beantragen. Die Verlustfeststellung kann drei Jahre weiter gehen. 

6 Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug bei einem 

Auslandsstudium 

Nach Abschluss einer Erstausbildung können Aufwendungen für eine zweite Ausbildung (Studium oder 

Berufsausbildung) grundsätzlich als Werbungskosten abgezogen werden. Voraussetzung für den Abzug der 

Wohnungskosten sowie der Verpflegungsmehraufwendungen in Bezug auf die Auslandsaufenthalte ist 

aber, dass die Voraussetzungen einer sog. doppelten Haushaltsführung vorliegen. Dies ist der Fall, wenn 

Steuerpflichtige außerhalb des Ortes ihrer ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhalten und 

auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnen.  

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) am 24.1.2018 entschiedenen Fall absolvierte eine Studentin 

einen Bachelorstudiengang und in dessen Rahmen zwei Auslandssemester und ein 

Auslandspraxissemester. Während der Auslandsaufenthalte blieb sie an ihrer inländischen Fachhochschule 

eingeschrieben und besuchte einmal pro Monat ihre Eltern. In ihrer Einkommensteuererklärung machte sie 

die Aufwendungen für Wohnung und Verpflegung während der Auslandsaufenthalte als Werbungskosten 

geltend. Das Finanzamt erkannte den Werbungskostenabzug nicht an. Dem folgte auch das FG mit 

folgender Begründung: 

Die erste Tätigkeitsstätte der Studentin hat während der Aufenthalte im Ausland und nicht mehr an der 

inländischen FH gelegen. Eine Universität ist nicht nur im Fall eines vollständigen Auslandsstudiums, 

sondern auch im Fall eines Auslandssemesters als erste Tätigkeitsstätte des Studenten anzusehen. Im 

Ausland hat sich auch der einzige eigene Hausstand befunden, da die reinen Besuchsaufenthalte in der 

Wohnung der Eltern keinen eigenen Hausstand begründen. 

Anmerkung: Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage hat das FG die Revision zum 

Bundesfinanzhof zugelassen. 

7 Eltern müssen keine Zweitausbildung bezahlen 

Grundsätzlich schulden Eltern ihrem Kind eine Berufsausbildung, die der Begabung und den Fähigkeiten, 

dem Leistungswillen und den beachtenswerten Neigungen des Kindes am besten entspricht und sich in 

den Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern bewegt. Haben Eltern ihrem Kind eine 

solche erste Berufsausbildung gewährt, sind sie nicht mehr verpflichtet, die Kosten einer weiteren 

Ausbildung zu tragen. Ausnahmen hiervon sind nur unter besonderen Umständen gegeben.  

Ferner kommt eine fortdauernde Unterhaltspflicht in Betracht, wenn die weitere Ausbildung als eine im 

engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Erstausbildung stehende Weiterbildung 

anzusehen und von vornherein angestrebt gewesen ist oder wenn während der ersten Ausbildung eine 

besondere, die Weiterbildung erfordernde Begabung deutlich wird. 

In einem vom Oberlandesgericht Hamm (OLG) am 27.4.2018 entschiedenen Fall hatte die Tochter nach der 

mittleren Reife die Schule verlassen und den Beruf der Bühnentänzerin erlernt. Eine Anstellung als 

Bühnentänzerin bekam sie jedoch nicht. Daraufhin erwarb das Mädchen die allgemeine Hochschulreife und 

begann 2015/16 Psychologie zu studieren. Für dieses Studium erhielt sie die BAföG-Leistungen. 

Die Richter des OLG kamen zu dem Entschluss, dass die Eltern für das Hochschulstudium ihrer Tochter 

keinen Ausbildungsunterhalt schulden und daher dem Land die BAföG-Leistungen nicht zu erstatten haben. 
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8 Beschäftigung eines Apothekers – Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit seinem Urteil vom 22.3.2018 entschieden, dass ein Apotheker 

nicht nur dann von der Versicherungspflicht befreit ist, wenn er tatsächlich als approbierter Apotheker tätig 

ist. Ausreichend ist auch eine andere, nicht berufsfremde Tätigkeit.  

In dem entschiedenen Fall war ein approbierter Apotheker seit 2009 als Verantwortlicher für 

Medizinprodukte, Arzneibuchfragen und Fachinformationen in einem Unternehmen beschäftigt, das 

Konzepte für die Reinigungs- und Sterilisationsprozessüberwachung zur Aufbereitung von 

Medizinprodukten erarbeitet. Seinen im Jahr 2012 vorsorglich gestellten Antrag, ihn von der gesetzlichen 

Rentenversicherungspflicht zu befreien, hatte die Deutsche Rentenversicherung Bund abgelehnt. 

In ihrem Urteil führten die BSG-Richter aus, dass der Apotheker eine der Befreiung von der gesetzlichen 

Rentenversicherung unterliegende Beschäftigung ausübt. Ob es sich dabei um eine Tätigkeit handelt, die 

eine Approbation als Apotheker voraussetzt, ist nicht entscheidend. 

9 Referentenentwurf zum Familienentlastungsgesetz 

Durch das Familienentlastungsgesetz vom 27.6.2018 will die Bundesregierung Familienleistungen bei der 

Bemessung der Einkommensteuer angemessen berücksichtigen. 

Um dies zu erreichen, soll das Kindergeld pro Kind ab 1.7.2019 um 10 € pro Monat erhöht werden. Es 

beträgt dann für das erste und zweite Kind je 204 €, für das dritte Kind 210 € und für jedes weitere Kind 

235 € im Monat. Entsprechend steigt der steuerliche Kinderfreibetrag (2019: 2.490 € je Elternteil, VZ 

2020: 2.586 € je Elternteil). Hinzu kommt noch ein sog. Betreuungsfreibetrag in Höhe von 1.320 € je 

Elternteil pro Jahr.  

Der Grundfreibetrag soll für die Veranlagungszeiträume 2019 von 9.000 € auf 9.168 € und 2020 auf 9.408 

€ angehoben werden.  Zum Ausgleich der kalten Progression ist eine Verschiebung der Eckwerte des 

Einkommensteuertarifs vorgesehen.  

In einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen 

Krankenversicherung sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Ab dem 1.1.2019 sollen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wie auch der bisherige 

Zusatzbeitrag in gleichem Maße – also je zur Hälfte – von Arbeitgebern und Beschäftigten 

getragen werden.  

 Für hauptberuflich selbstständige Kleinunternehmer soll ab dem 1.1.2019 die Grundlage zur 

Bemessung des Mindestbeitrags halbiert werden. Das würde im Jahr 2018 einer 

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von monatlich 1.141,88 € (anstatt 2.283,75 €) 

entsprechen, was einen durchschnittlichen Mindestbeitrag von monatlich 171,28 € bedeuten 

würde.  

 Laut den Planungen sind für die Finanzreserven der Krankenkassen gesetzlich definierte 

Höchstgrenzen vorzusehen und Abbaumechanismen zu schaffen, damit überschüssige Mittel der 

Gesundheitsversorgung zugeführt und die Zusatzbeiträge stabilisiert beziehungsweise gesenkt 

werden können. 

10 Nur gelegentliche Privatfahrt mit dem Betriebs-Pkw 

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte muss der Arbeitnehmer neben der 1-%-

Regelung einen geldwerten Vorteil von 0,03 % des Bruttoinlandspreises für jeden Entfernungskilometer 
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versteuern. Die 0,03-%-Regelung ist unabhängig von der 1-%-Regelung selbstständig anzuwenden, wenn 

das Kraftfahrzeug ausschließlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte überlassen 

wird.  

Eine auf das Kalenderjahr bezogene Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte kann mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer angesetzt werden, 

wenn der Pkw für höchstens 180 Tage im Jahr für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit genutzt wird. 

Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte vorgenommen, muss der Arbeitgeber eine jahresbezogene Begrenzung auf 

insgesamt 180 Fahrten vornehmen. Eine monatliche Begrenzung auf 15 Fahrten ist nach Auffassung der 

Finanzverwaltung ausgeschlossen. 

Wird dem Arbeitnehmer der betriebliche Pkw aus besonderem Anlass oder zu einem besonderen Zweck 

nur gelegentlich (von Fall zu Fall) für nicht mehr als fünf Kalendertage im Kalendermonat überlassen, ist der 

pauschale Nutzungswert für Privatfahrten und der pauschale Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte je Fahrtkilometer mit 0,001 % zu bewerten (Einzelbewertung). Zum Nachweis 

der Fahrstrecke müssen die Kilometerstände festgehalten werden. 

Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich 

fahrzeugbezogen schriftlich erklärt, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er den betrieblichen Pkw 

tatsächlich für Privatfahrten bzw. Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt hat. Eine 

bloße Angabe der Anzahl der Tage reicht nicht aus.  

Anmerkung: Die Regelung zur Einzelbewertung gilt nach einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums 

vom 4.4.2018 ab dem 1.1.2019, kann aber auch schon auf alle offenen Fälle angewendet werden. 

11 „Spekulationssteuer“ auf häusliches Arbeitszimmer? 

Zu den steuerpflichtigen „privaten Veräußerungsgeschäften“ gehören u. a. Veräußerungsgeschäfte bei 

Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre 

beträgt.  

Von der Besteuerung ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder 

Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung 

und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. 

In einem vom Finanzgericht Köln (FG) am 20.3.2018 entschiedenen Fall verkauften Steuerpflichtige 

innerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist ihre selbst bewohnte Eigentumswohnung. In den Vorjahren 

hatten sie den Abzug von „Werbungskosten“ für ein häusliches Arbeitszimmer i. H. v. 1.250 € pro Jahr 

erfolgreich geltend gemacht. Das Finanzamt unterwarf den auf das Arbeitszimmer entfallenden 

Veräußerungsgewinn von 35.575 € der Besteuerung, da insoweit keine steuerfreie eigene Wohnnutzung 

vorliege. 

Das FG sah dies jedoch anders und entschied dazu, dass der Gewinn aus dem Verkauf von selbst 

genutztem Wohneigentum auch dann in vollem Umfang steuerfrei bleibt, wenn zuvor Werbungskosten für 

ein häusliches Arbeitszimmer abgesetzt wurden.  

Anmerkung: Das beklagte Finanzamt hat die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof in München 

eingelegt, die unter dem Aktenzeichen IX R 11/18 geführt wird. 
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12 Zielstrebigkeit bei der Ausbildung zur Erlangung des Kindergeldes 

erforderlich 

Ein Anspruch auf Kindergeld für Kinder, die das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, 

besteht dann, wenn sie für einen Beruf ausgebildet werden, sich in einer Übergangszeit von höchstens vier 

Monaten befinden oder eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen 

können. 

Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums wird ein Kind nur 

berücksichtigt, wenn es keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden 

regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges 

Beschäftigungsverhältnis sind unschädlich. 

Nunmehr hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 11.4.2018 entschieden, dass es sich bei einem Kind, das 

nach Beendigung der Ausbildung – im entschiedenen Fall zum Steuerfachangestellten – seine 

Berufsausbildung mit weiterführendem Berufsziel „Staatlich geprüfter Betriebswirt“ und „Steuerfachwirt“ 

nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt fortführt, um eine Zweitausbildung handelt. In diesem Fall schließt 

eine mehr als 20 Wochenstunden umfassende Erwerbstätigkeit während der Zeit des Wartens auf den 

Antritt der Fachschulausbildung einen Kindergeldanspruch aus. 

Anmerkung: Eine „mehraktige“ Ausbildung und ein nachfolgender Abschluss in einem öffentlich-rechtlich 

geordneten Ausbildungsgang kann Teil einer Erstausbildung sein. Der erste Abschluss muss sich als 

integrativer Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungsgangs darstellen. Diese aufeinanderfolgenden 

Ausbildungsgänge müssen aber –wie der BFH jetzt bestätigt – mit einer gewissen Zielstrebigkeit 

absolviert werden, wenn ein Anspruch auf Kindergeld bestehen soll. 

13 Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto zur Finanzierung des 

vorzeitigen Ruhestands 

Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung sieht der Bundesfinanzhof (BFH) in Gutschriften auf einem 

Wertguthabenkonto zur Finanzierung eines vorzeitigen Ruhestands keinen gegenwärtig zufließenden 

Arbeitslohn. Diese sind deshalb erst in der Auszahlungsphase zu versteuern. Das gilt nach seinem Urteil 

vom 22.2.2018 auch für Fremd-Geschäftsführer einer GmbH. 

Im entschiedenen Fall schloss der Geschäftsführer einer GmbH, an der er nicht beteiligt war, mit seiner 

Arbeitgeberin eine Wertguthabenvereinbarung zur Finanzierung für den vorzeitigen Ruhestand. Dafür 

verzichtete er auf die Auszahlung laufender Bezüge in Höhe von monatlich 6.000 €, die ihm erst in der 

späteren Freistellungsphase ausgezahlt werden sollten. Die GmbH unterwarf die Zuführungen zu dem 

Wertguthaben nicht dem Lohnsteuerabzug. Die Finanzverwaltung war demgegenüber der Meinung, die 

Wertgutschriften führten zum sofortigen Zufluss von Arbeitslohn. 

Der BFH bestätigte hingegen die Auffassung des Steuerpflichtigen. Dieser hat von der GmbH in Höhe der 

Gutschriften auf dem Wertguthabenkonto keine Auszahlungen erhalten und auch nach der 

Wertguthabenvereinbarung über die Gutschriften nicht verfügen können. 

Anmerkung: Nach Auffassung des BFH gilt dies auch für Fremd-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, 

die dem Grunde nach wie alle anderen Arbeitnehmer zu behandeln sind. Die bloße Organstellung als 

Geschäftsführer ist für den Zufluss von Arbeitslohn ohne Bedeutung. Besonderheiten sind allenfalls bei 

beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern einer Kapitalgesellschaft gerechtfertigt. Hier wird man 

die Reaktion der Finanzverwaltung abwarten müssen. Inwieweit sich diese Entscheidung als sinnvolle 

Gestaltung zur nachgelagerten Besteuerung in einem Zeitraum, in dem meist geringere Einkünfte zu 

versteuern sind, erweist, bleibt abzuwarten. 



 

MANDANTENINFO JUL/AUG 2018  SEITE 9 VON 11 

14 Gebrauchtwagenhändler umsatzsteuerlich als Kleinunternehmer zu 

qualifizieren? 

Bei Kleinunternehmern wird die Umsatzsteuer nicht erhoben, wenn der Umsatz zzgl. Steuer im 

vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 € nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 € 

voraussichtlich nicht übersteigen wird.  

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 7.2.2018 entschiedenen Fall betrugen die Umsätze eines der 

Differenzbesteuerung unterliegenden Gebrauchtwagenhändlers bei einer Berechnung nach Verkaufspreisen 

27.358 € (2009) und 25.115 € (2010). Der Steuerpflichtige ermittelte die Bemessungsgrundlage 

demgegenüber nach der Differenz zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis (Handelsspanne) mit 17.328 € 

und 17.470 €. Er nahm deshalb an, dass er Kleinunternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne sei und keine 

Umsatzsteuer schulde. Das Finanzamt folgte dem nicht und versagte die Anwendung der 

Kleinunternehmerregelung. 

Der BFH tendiert in seinem Beschluss zur Ermittlung der betreffenden Umsatzgrößen, auf die 

Differenzbeträge abzustellen, hält jedoch eine Klärung durch den Europäischen Gerichtshof für erforderlich. 

Dieser soll jetzt klären, ob für die Kleinunternehmerregelung in Fällen der sog. Differenzbesteuerung auf die 

Handelsspanne abzustellen ist.  

Anmerkung: Der Vorlagebeschluss des BFH ist für die Umsatzbesteuerung im Handel mit gebrauchten 

Gegenständen von großer Bedeutung. 

15 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Anzahlungen auf 

Bauleistungen 

Mit Schreiben vom 18.5.2018 äußert sich die Finanzverwaltung zur Behandlung von Anzahlungen für 

Leistungen im Sinne des § 13b UStG, wenn die Voraussetzungen für die Steuerschuld des 

Leistungsempfängers im Zeitpunkt der Vereinnahmungen der Anzahlungen noch nicht vorlagen. 

Danach schuldet der leistende Unternehmer in diesen Fällen die Umsatzsteuer. Erfüllt der 

Leistungsempfänger im Zeitpunkt der Leistungserbringung die Voraussetzungen als Steuerschuldner, bleibt 

die bisherige Besteuerung der Anzahlungen beim leistenden Unternehmer bestehen. 

Die Grundsätze dieses Schreibens will der Fiskus in allen offenen Fällen anwenden. Es wird nicht 

beanstandet, wenn Steuerpflichtige für bis zum 31.12.2018 geleistete Anzahlungen die bisherige Fassung 

des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses anwenden. 

16 Leistungszeitpunkt einer Rechnung kann sich aus Ausstellungsdatum 

ergeben 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, verlangt das Umsatzsteuergesetz u. a. die Angabe 

des Zeitpunktes der Lieferung oder sonstigen Leistung. Als Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung 

kann auch der Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leistung ausgeführt wird. 

Zu diesem Sachverhalt hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 1.3.2018 entschieden, dass sich die 

erforderliche Angabe des Leistungszeitpunkts aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben kann, 

wenn davon auszugehen ist, dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde. 

Anmerkung: In seinem Urteil legte der BFH die Vorschrift der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung 

zugunsten der zum Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer sehr weitgehend aus. Er begründete seine 

Entscheidung damit, dass sich die Steuerverwaltung nicht auf die bloße Prüfung der Rechnung 

beschränken darf, sondern auch die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen Informationen 
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berücksichtigen muss. In der Vergangenheit hatte der BFH aufgrund einer eher formalen 

Betrachtungsweise sehr strenge Anforderungen an die Rechnungsangabe des Leistungszeitpunkts gestellt. 

17 Rückzahlung einer tarifvertraglichen Sonderzuwendung bei Ausscheiden 

im Folgejahr  

Mit seinem Urteil vom 27.6.2018 entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG), dass in Tarifverträgen der 

Anspruch auf eine jährliche Sonderzahlung vom Bestand des Arbeitsverhältnisses zu einem Stichtag 

außerhalb des Bezugszeitraums im Folgejahr abhängig gemacht werden kann.  

Im entschiedenen Fall sah der Tarifvertrag vor, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine bis zum 

1.12. zu zahlende Sonderzuwendung hat. Diese dient auch der Vergütung für geleistete Arbeit. Die 

Sonderzuwendung ist vom Arbeitnehmer zurückzuzahlen, wenn er in der Zeit bis zum 31.3. des folgenden 

Jahres aus eigenem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Beschäftigungsverhältnis 

ausscheidet. Im Oktober 2015 kündigte der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zum 31.12.2015. Die 

bereits vom Arbeitgeber geleistete Sonderzuwendung verlangte dieser zurück. 

Die Rückzahlungsverpflichtung des Arbeitnehmers, die sich aus der tarifvertraglichen Stichtagsregelung 

ergibt, verstößt nach Auffassung des BAG nicht gegen höherrangiges Recht. Die tarifvertragliche Regelung 

greift zwar in die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer ein. Die Einschränkung der Berufsfreiheit der 

Arbeitnehmer ist hier aber noch verhältnismäßig. Die Grenzen des gegenüber einseitig gestellten 

Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen erweiterten Gestaltungsspielraums der 

Tarifvertragsparteien sind nicht überschritten.  

18 Aufschub der Versicherungspflicht beim Statusfeststellungsverfahren 

Nach dem Sozialgesetzbuch können Arbeitnehmer und die Deutsche Rentenversicherung Bund eine 

Entscheidung beantragen (sog. Statusfeststellungsverfahren), ob eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung vorliegt. Wird ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit 

gestellt und stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund ein versicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis fest, tritt die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein. 

Voraussetzung ist, dass der Beschäftigte zustimmt und er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der 

Beschäftigung und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur 

Altersvorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 

und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. 

In einem vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall war eine Architektin bei einem Unternehmen 

zwischen April und November 2009 im Rahmen eines Bauprojektes tätig. Sie war privat krankenversichert 

und Mitglied der Bayerischen Architektenversorgung. Zudem bestand eine private 

Krankentagegeldversicherung mit einem Leistungsanspruch ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit.  

Hier entschied das BSG, dass der Beginn der Versicherungspflicht auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe des 

Statusfeststellungsbescheides verschoben ist, sodass während des gesamten Tätigkeitszeitraumes keine 

Versicherungspflicht bestand. Sie verfügte über eine anderweitige Absicherung gegen das finanzielle Risiko 

von Krankheit, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht. Dies setzt 

keinen Anspruch auf eine dem Krankengeld vergleichbare Entgeltersatzleistung voraus. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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19 In eigener Sache ... 

fahren meine Familie und ich wie bereits mitgeteilt einige Tage in den Sommerurlaub. Wir werden wieder 

ab dem 29.08.2018 erreichbar sein. 

Das Team ist natürlich in dieser Zeit für alle zu erreichen und wird mich entsprechend vertreten – wie 

immer! Und wir alle freuen uns auch jetzt wieder über Rückfragen zu diesem Mandantenbrief. 

Im Übrigen bitte ich um aller Verständnis, dass wir in den wirklich „höllenheißen“ Tagen um drei Uhr 

schließen – alle Anfragen und Arbeiten wurden und werden natürlich auch weiterhin schnellstmöglich 

bearbeitet.  

Heute ist das Wetter so, wie man es sich wünscht – genau richtig für Crange. Gesund bleiben und auf ein 

baldiges Wiedersehen. 

 

 

 

Christine Hartwig StBin  


